
Ausbildungsbeihilfe

und Materialien, Ermittlung kostengünstiger Um- 
und Ausbaumöglichkeiten usw.) die Bürgerinitiati
ven zur Schaffung von A. einschließlich der FD J-Ak
tion „Umgebaut und ausgebaut“. Die örtlichen Räte 
können von staatlichen Organen, Betrieben und zu
gelassenen Bausachverständigen baufachliche Gut
achten über die Eignung von Gebäuden bzw. von 
Räumen als A. anfertigen lassen. Auch die örtlichen 
/ Wohnungskommissionen sind berechtigt, Vor
schläge für den Um- und Ausbau zu unterbreiten. 
Wohnungssuchende Bürger, die mit Zustimmung 
des örtlichen Rates selbständig oder mit Unter
stützung ihrer Betriebe aus zweckentfremdeten oder 
bisher für Wohnzwecke ungeeigneten Räumen 
Wohnraum schaffen, haben Anspruch auf diesen 
Wohnraum und erhalten ihn im Rahmen der erstma
ligen Vergabe zugewiesen. Das gilt entsprechend, 
wenn Betriebe solche Baumaßnahmen für ihre 
Werktätigen durchführen (§23 Abs. 2 WLVO). Zr 
Wohnraumzuweisung

Ausbildungsbeihilfe - finanzieller Betrag, der Schü
lern der EOS monatlich gewährt wird: 110 Mark für 
Schüler der 11. Klasse, 150 Mark für Schüler der 
12. Klasse. In begründeten Ausnahmefällen kann für 
Schüler, die auf Grund ihrer sozialen Verhältnisse 
besonderer Unterstützung bedürfen, die A. um mo
natlich 50 Mark erhöht werden (VO über Ausbil
dungsbeihilfen für Schüler der erweiterten allge
meinbildenden polytechnischen Oberschulen sowie 
der Spezialschulen im Bereich der Volksbildung vom 
11.6.1981, GBl. 11981 Nr. 17 S. 232). Z' Beihilfe für 
Lehrlinge

Ausbildungsberuf / Facharbeiterberuf

Ausgehzeit Z* ärztlich bescheinigte Arbeitsunfähig
keit

Ausgleichszahlung - in gesetzlich vorgesehenen Fäl
len bei Lohnausfall des Werktätigen vom Betrieb zu 
zahlende Geldleistung. A. sollen Werktätige sozial 
sicherstellen, wenn sie aus objektiven oder gesell
schaftlich gerechtfertigten subjektiven Gründen 
zeitweilig ihre Arbeitsaufgaben nicht erfüllen kön
nen und dadurch eine Lohnminderung eintritt. A. in 
Höhe des Durchschnittslohnes werden unter ande
rem gewährt, wenn der Werktätige infolge Betriebs
störungen, Warte- oder Stillstandszeiten an der Er
füllung seiner Arbeitsaufgabe gehindert und die / 
vorübergehende Übertragung einer anderen Arbeit 
nicht möglich ist (§ 114 AGB) oder wenn er auf 
Grund von Naturereignissen, Verkehrsstörungen 
oder anderen von ihm nicht zu vertretenden Umstän
den nicht pünktlich zur Arbeit erscheinen kann und 
eine / Nacharbeit für die ausgefallene Arbeitszeit 
nicht festgelegt wird (§ 115 AGB). Auch in den mei
sten Fällen einer / Freistellung von der Arbeit steht 
dem Werktätigen ein Anspruch auf A. zu. Für die 
durch den / Hausarbeitstag sowie durch / Feierta

ge ausfallende Arbeitszeit wird ein Ausgleich in Hö
he des Tariflohnes gezahlt (§ 185 Abs. 5, § 169 Abs. 2 
AGB). Auch die für die Zeit des Z* Erholungsur
laubs gezahlte Urlaubsvergütung ist eine A. / Geld
leistungen der Sozialversicherung sind keine A., ob
wohl sie dem gleichen Zweck wie diese dienen und 
oft auch im Betrieb gezahlt werden.

Auskünfte über Konten - Mitteilungen über das Be
stehen eines Kontos, die Höhe des Guthabens und 
über Art und Umfang von Kontobewegungen. Kon
ten geben Aufschluß über die Einkommensverhält
nisse und die finanzielle Lage des Kontoinhabers. Es 
entsteht daher mit ihrer Errichtung ein besonderes 
Vertrauensverhältnis zwischen diesem und dem Kre
ditinstitut, das die Pflicht der Mitarbeiter zur Ver
schwiegenheit gegenüber jedem Dritten einschließt 
(§ 9 Abs. 2 Sparkassenstatut vom 23.10.1975, GBl. I 
1975 Nr. 43 S. 703). A. dürfen daher an Dritte nur in 
den durch Rechtsvorschriften ausdrücklich bestimm
ten Fällen gegeben werden (§235 Abs. 2 ZGB). So 
ist die Einsichtnahme in Spar-, Giro-, Postscheck- 
und andere Konten einer als Täter oder Teilnehmer 
einer Straftat verdächtigen Person zulässig, und es 
dürfen A. erteilt werden, wenn zu vermuten ist, daß 
dadurch Beweismaterial gefunden wird (§ 108 Abs. 3 
StPO). Bei anderen Personen ist die Konteneinsicht 
nur zulässig, wenn in Zusammenhang mit einer 
Straftat ein konkreter Anhalt dafür entsteht, daß Be
weismaterial aufgefunden werden kann (wenn z. B. 
aus der Straftat erlangte Gelder auf das Konto des 
Ehegatten deponiert worden sind). Die Anordnung 
zur Konteneinsicht steht dem Staatsanwalt, bei Ge
fahr im Verzüge auch den Untersuchungsorganen zu 
(§109 Abs. 1 StPO).

Auskunftspflicht - zusammenfassende Bezeichnung 
für die in verschiedenartigen gesellschaftlichen Be
ziehungen bestehende rechtliche Verpflichtung, ei
nem anderen - in der Regel dem Vertragspartner - 
bestimmte Umstände offenzulegen. Der / Dienst
leistungsbetrieb ist verpflichtet, auf Verlangen des 
Bürgers Auskunft über den Stand der Arbeiten zu 
erteilen (§168 Abs. 2, §189 Abs. 2, §199 Abs. 2 
ZGB). Bei Zf hauswirtschaftlichen Dienstleistungen 
und Reparaturen ist dies praktisch nur dann bedeut
sam, wenn die Zr Leistungszeit nicht eingehalten 
wird. Bei bestimmten / persönlichen Dienstleistun
gen dagegen (z. B. Besorgung von Vermögens- und 
anderen Angelegenheiten), die sich über einen län
geren Zeitraum erstrecken, ist die A. von wesentlich 
größerer Bedeutung für die allseitige Vertragserfül
lung. Der Auftraggeber kann den Auftragnehmer je
derzeit zur Auskunft auffordern; bei Beendigung 
dieser Dienstleistungen ist die A. als Rechenschafts
pflicht ausgestaltet (§ 199 Abs. 2 ZGB). Im / Versi
cherungsverhältnis ist der Versicherungsnehmer ver
pflichtet, die von der Versicherungseinrichtung ge
forderten Auskünfte, z. B. über das Schadensereig
nis oder den Umfang des eingetretenen Schadens, 
wahrheitsgemäß zu erteilen (§ 252 Abs. 3 ZGB). Die 
A. des Veräußerers eines Grundstücks umfaßt z. B. 
Angaben über Größe und Grenzen des Grund-
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